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der Stadt Pfullend.orf Ober den Bebauungsplan ":Sin:fang11 der 
Gema~xung Pfullendorf. 

Auf Gr\11\d der §5 1. 2" und 9 - 10 des Bundesbaugesetzes vom 
23. Juni 19&0 (BG.IU.I s. 31t1) in Verbindung mit § li Eier 
Gemeindeordnung für Baden-WUrrtemberg vom 25. Juli 1"955 
(Ge$.Bl. S.129) hat der Gemeinderat am 2). Juli 1964 den 
Bebauungsplan tUr das Gewann "Einfang" der Gemarkung Pfullendorf 
als Satzung besolllos$en. Der Satzung hu t der Bürgerausschuß 
am 2). Ju1 i 1964 z ugestimmt . 

s 1 

ßäymlioh.eX" G!ltungabeEeit:l} 1 de! Bebauungsplaaes 

Der räumlich~ Geltungsbereich eretreckt sieh über die 

Flutts'tOoke Lglh Nr. (Teilgebie-t I) 
( " II) 
( ,.. III) 

18SS/8-2&J 
19ll0/2-f,J 
1"67413. 1835/1 
1838, 18S6 
1857-1867 
tSGS/1 teilweise(" IV) 

Er ist fel"ner im Stra!'if!n- und Baulinienplan festgelegt. 

Bestand~eile 4!s Beßauunsaplants 

1~) Straßen• und Baulinienplan 
2.) Gestaltungsplan 
S.) Straßenl.anaa• und Quersehnitte 
~.) Bebauungsvorschriften 

beigefügt sind 
a) ObersiQhtsplan 
b) B.agrtlndung 
c) Poliaeiverordnung 
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s 3 

Inkratnreten 

Diese Satzung tritt gemäl 8 12 BBauG mit der Be~anntmaohung 
in Kraft. 

Pfullendorf t den 29. .Jul i 1964 

Bürgel"meister 

:Pt'e e-yf11/9te 6en~h~/{/kMJ 
fJ e ,__, a~ .S!. .f "!"/ ~ h&~.---. G wh-cl hl.t"Y .:s 

>-nlt bet.trk-u.,., clet-, 

6. Att9. 19G lf 

/..Q-nc/-rDJ' ~ .s a rn~ 

7 V . . 



Bebauungsvorschrift en 

z um Bebauungsplan für das Gewann "Ein fang " 1n Pfu llendorf. 

A.) Recht sgrund l agen: 

1.) §§ 1 und 2 , 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. J uni 1960 
( BG Bl. I S . 341 ) 

2. ) §§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke ( Baunutzungs verordnung ) vom 26 . Juni 1962 
( BG Bl. S .429) ( BauNVO ) 

3. ) § 1 de r 2. Verordnung der La ndesr egierung zur Durchführung 
des BBauG vom 27. Juni 1961 ( Ges . Bl. S .208 ) 

4. ) §§ 1 - 3 der Verordnung über Bau ges t a ltung vom 10. November 
1 936 ( RG Bl. I 8 .938) 

5. ) §§ 2 Abs . 4, 32 , 33 Abs . 4, 109, 12 3 Abs . 4 und 12 6 Abs . 15 
der La ndesbauordnung in der Fassung der Bek anntmach ung vom 
26 . Juli 1 935 ( GV Bl. S .187) 

B. ) Festsetzungen: 

I. Art der baulichen Nutzung 

§ 1 

Baugebiete 

Der räumliche Ge ltungsber e ich des Bebauungsplanes wird in Bau gebi ete 
gegliedert . Die Festsetzung von Art und Begren zung der e inzelnen 
Baugebiete erfol gt durch Eintragung im Gestaltungsplan . 

§ 2 

Au s nahmen 

Sowe it in den einzelnen Baugebieten nach den §§ 2, 3 BauNVO Anlagen 
a us n ahmsweise zugelassen werden können , s ind diese in dem jeweilige n 
Baugebi et a llgemein zulässig, sofern die Ei genart des Bau gebi etes 
im a llgemein e n gewahrt bleibt. 

§ 3 entfällt 
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§ 4 

Neben- und Versorgungsan lagen 

1,) Nebenanlagen im Sinne des§ 14 Abs , 1 BauNVO s ind unter den 
dort gena nnte n Voraussetzungen zulässig, 

2.) Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs , 2 BauNVO können 
a l s Ausnahmen zugelass·en werden. 

II. Maß der baulichen Nut z ung 

§ 5 

Allgemeines 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt d urch .Festsetzung 
der Grundflächenzahl und der Zah l der Vollgeschosse. 

§ 6 

Zulässiges Maß der baulichen Nut zung 

1.) Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse erfolgt durch 
Eintragung im Ges taltungsplan. Für die Festsetzung der Grund
flächenzahl gilt die jeweils zugehörige Grundflächenzahl nach 
§ 17 Abs , 1 BauNVO als festgesetzt. 

2 .) Die festgesetzte Zahl der Vol l geschosse ist zwingend . 

3 .) Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme gemäß§ 17 
Abs. 5 Bau NVO -nicht- zu ge lassen werden. 

III . Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

§ 7 

Bauweise 

1 .) Al s Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt . 

2 ,) Soweit im Gestaltun gsplan Einzelhä user , Doppelhäuser oder 
Hausgruppen eingetragen sind , gilt diese Eintragung als Fest 
setzung gemäß § 22 Abs . 2 Satz 2 BauNVO. 
Doppelhäuser und Hausgruppen müssen g l eichzeitig ausgeführt 
werden . 

3 .) Für die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude s owie für 
die Dachform sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maßgebend. 
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§ 8 

Überbaubare Grundstücksflache 

1.) Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien, 
Bau grenzen erfolgt durch Eintragung im Straßen- und 
Baulinienplan. 

2.) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksfl ache n sind Neben
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig, jedoch sind 
dafür die Eintragungen im Gestaltungsplan und im Straßen
und Baulinienplan zwingend. 

§ 9 

Ausnahmen und Befreiungen 

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes gilt § 31 BBauG, 

§ 10 

Nachrichtlich übernommene Festsetzungen 

Die Festsetzungen der Polizeivero)'d~ng des Lg,~dratsamtes Überlingen 
über Bebauungsvorschriften vom ~ · Cbf4~ -tiay sind gernaß 
§ 9 Abs. 2 und 4 BBauG und § 1 der 2, DVO der Landesregierung z um 
Bundesbaugesetz vom 27. 6 , 1961 nachrichtlich in diese Bebauungs
vorschriften übernommen. 

Pfullendorf, den 1964 

Bürgermeister 



Polizeiverordnung 

zum Bebauungsplan für das Gewann " Einfang " in Pfullendorf, 

Auf Grund der §§ 1 - 3 der Verordnung über Baugestaltung vom 
10. November 1936 ( RGBl, I S ,938); §§ 2 Ab s . 4, 32 , 33 Abs , 4, 109 , 
123 Abs. L~, 126 Abs , 15 der La ndesbauordnung -LBO- in der Fassung 
de r Bekanntmachung vom 26, Juli 1935 ( GVBl. S .1 87); §§ 10 ff des 
Polizei geset zes vom 21. Nov ember 1955 ( Ges . Bl, Baden-Württemberg 
s . 249 ) in Verbindung mit § 1 der Dritten Durchführungsverordnung 
z um Polizei gesetz vom 1, April 195 6 ( Ges . Bl, S . 86 ) wird mit Zu
s timmung des Gemeinderates der Gemei nde Pfullendorf folgende 

Poli zeiverordnung 

e rlassen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

Di ese Polizeiveror d nung gitl im räumlichen Geltungsbereich im Sinne 
des § 1 der Satzung der Gemeinde Pfulle ndorf 
über den Bebauungsp l a n für das Gewann " Einfan g " vom :2Cf, JuM' "f'ff'y 

§ 2 

Grenz- und Gebäudeabstand 

1.) Der seitliche Grenzabstand der Ha u p t gebäu de von Nachbar grenzen 
muß mindestens 5, 00 m betrage n. 

2.) Die Summe der seitlichen Grenzabstä nde muß 1nindestens 10,00 m 
b e tragen , wobei der geringste Abstand von 5,00 m nicht unterschritten 
werden darf . 

§ 3 

Gestaltung der Baute n 

1,) Die Grundrisse der Gebäu de sollen ein l anggestreckt es Rechteck 
bi l den . Dabe i soll die Gebäude l ängs seite bei e i n geschossigen Ge
b ä uden i n der Regel mindestens 9 , 00 m und bei ZVTei geschossi gen und 
dreigeschoss i gen Ge bä uden mindestens 11,00 m betragen , Haus gruppen 
dürfen nicht l ä n ger a l s 50 ,00 m sein. Doppe lhä user und Hau s gruppen 
müs sen g leichzeitig a ufgeführt und einheitlich ges t altet werden, 
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2 .) Die Ilöhe der Gebäude darf vom e ingeebneten Gelä nde bis zur 
Traufe betragen: 

bei eingeschossigen Gebäuden - 4,00 m -

bei zwei geschossigen Gebäude n - 6 ,50 m-

bei viergeschossi gen Gebäuden -12,50 m -

3 .) Die Socke lhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoßfußboden ) ist 
mög lichst niedrig zu halten, s 1 e darf nicht mehr als 

- 0,45 m - betragen . 

4.) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Gebäude talseiti g mit 
einem Hau ptgeschoß mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Er
scheinung treten, sofern dies im Gestaltungsplan nicht bereits be
rücksichti g t ist. Das Untergeschoß wird als Hauptgeschoss gerechnet , 
wenn die Höhe vom e ndgült i gen ( eingeebneten oder natürlichen ) Gelände 
bis Oberkante Erdgeschoßfußboden mehr als 1,70 m beträgt . 

5.) An- und Vorbauten an den Gebäude n s ind nur ge s tatte·t, wenn s 1 e 
in einem angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäu de stehen und 
sich archi t ektonis ch einfügen. 

6. ) Fens t eröffnungen sind in ihrer Größe und Verteilung 1n der Wand
f l äche h armonisch zu gestalten. 

7.) Die Dachneigung darf bei den Hauptgebäuden bei eingeschossiger 
Bauweise (mit oder ohne Kniestock ) höchstens 12° ( flach genei gtes 
Dach ) betragen mit Ausnahme der im Teilgebiet IV befindlichen Ketten
h ä u ser , d i e mit 0° - 3° fest gelegt sind . 

Be i zwei geschoss i gen Gebäuden darf die Dachneigung höchstens 30° 
betragen . 

Die viergeschoss i ge n Gebäude sin d mit 0° - 3° fes t gelegt. 

Be i Haus gruppen muß die Dachneigung s tets die g l eiche sein . 

8 .) Bei Haup t gebäuden mit f l achgeneigtem Dach ist nur der Einbau von 
Einze lrä ume n an den Gi e be l seiten ges t attet. Die Räume müssen ihre 
Be li chtung und Be lüftung jedoch a usschließ lich durch Giebel fenster 
erhalten. Die Be lichtung und Be lüftung des nichtaus gebauten Dach
bodens muß durch lie gende Fenster e rfo l gen. 

9 .) Dachga u pen und Dachau fbaut e n s ind nur bei Gebä uden mit Steildach 
ges tatte·t. 

§ 4 

Nebengebäude und Garagen 

1.) Die Nebengebäude solle n in e inem angemessenen Größenverhältnis 
zum Haup t gebäude s t ehen und sind mit diesem in einen guten baulichen 
Zu sammenhang z u bringen. 
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2. ) Um größere Baukörper zu erhalten, sind die im rückwärti gen Grund
stücksteil freistehend vorgesehenen Nebengebäude zweier benachbarter 
Gru ndstücke zu einem Baukörper zusammenzufassen . 

3. ) Nebengebäude müssen eingeschossi g erstellt werden . Die Traufhöhe 
darf höchstens 3,50 m betragen . 

Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgebäude entsprechen . 

§ 5 

Einfriedigungen 

1.) Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und 
Plätzen sind für die einzelnen Straßenzüge einheitlich zu gestalten. 
Gestattet sind: 

Sockel bis 0, 30 m Höhe aus Naturstein oder Beton mit Heckenhin·ter
pfl anzungen au s bodenständigen Sträuchern. 

Die Gesamthöhe der Einfriedigung soll das Maß von 1,20 nicht über
schreiten. Für die Höhe der Einfriedigungen an Straßeneinmündungen 
und Kreuzungen gilt § 8 Abs. 2 der Kreisbauordnung . 

2. ) In bebauten Straßenzügen ( Baulücken) sind die Einfriedigungen 
denen der Nachbargrundstücke anzupassen. 

3. ) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht ge
s tatte t. 

§ 6 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten 

1. ) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzu
führen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst 
wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargru nd
s tücke sind dabei zu berücks ichtigen. 

2. ) Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten oder 
Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. 

3. ) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden . 

§ 7 

Entwässerung 

1.) Häusliche Abwässer sind unmittelbar in das Ortskanalnetz abzuleiten 
( bei zentralen Kläranlagen ). 

2. ) Die für die Hausentwässerungsanlagen erforderliche wasserrechtliche 
Erlaubnis bleibt unberührt . 
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§ 8 

Pl a nvorlage 

Neben den üblichen Unterl agen für Baueingabe n kann di e Bau polizei
behörde die Darstellung der a nschließenden Nachbarhäuser und erforder
liche nfalls weitere Ergä nzungen durch e ntsprech ende Lichtbilder oder 
Modelle verl a ngen. 

§ 9 

Zusätzliche Genehmi gungspflicht 

Die in § 123 Abs. 2 Buchs tabe g und k LBO gena nnte n Bauarbeiten be
dürfen der Genehmi gung der Baupoli zeibehörde . 

§ 10 

Aus nahmen und Befr eiungen 

Für Ausnahme n und Befreiungen von den Vorschriften dieser Polizeiver
ordnung gilt § 4 Abs . 2 LBO . 

§ 11 

Inkrafttre t e n 

Di ese Pol izeiverordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung 1n Kraft. 

Überlinge n, den { {lv; ~ 4ft? Y 

Landrats amt. 

(} , (). 

~ 



A R N 0 H A R T M A N N NG., ARCH I TEKT 

ARC HI TEKTUR· UND I NGENIEURBÜRO 7798 PFULLENOORF RUF 356 

I. Allgemeines 

Begründung 

Das durch diesen Bebauungsplan betroffene Gebiet 
im Gewann "Einfang" ist im Flächennut zungspl an 
als Wohngebiet a u sgewiesen. 

Lage im Ortsbild und 
Größe des Planungsgebiets: 

Am Südwes trand der Stadt, südlich der Bergwald
straße . 

Im Nordosten des Planungsgebietes lie g t das 
Wohngebie t Bergwalds iedlung, im Osten das Wohn
gebiet Buchenwasen, im Südwesten grenzt der 
Bergwald a n. Das Planungsgebiet befindet sich auf 
einer Ebene mit geringem Gefälle in nördlicher 
Richtung , in der westlichen Häl f te unterbrochen 
durch drei kurz aufeinanderfol gende , nordwärts 
geneigte steile Böschungen, die das Planung s gebiet 
in zwei gegeneinanderverstaffelte Ebenen trennen, 
während im östlichen Teil des P lanungsgebietes 
das Gefälle ohne erhebliche Unterbrechung e n durch
läuft. 

Gesamtfläche des Planungsgebietes: 

8 ,62 ha. 

Fläche des Teilgebietes I 
(Natosiedlung ) 

Fläche des Teilgebietes II 
(Kleinsiedler ) 

Fläche des Teilgebietes III 
(Mehrfami lienhä user + 
Einfamilie nhä user a m Hang ) 

Fläche des Teilgebietes IV 
(Verdichteter Flachbau, 
Winkeltypen in Ketten) 

= 

= 

= 

= 

1,74 ha 

1,08 ha 

3 ,65 ha 

2,15 ha 

Bankkonten • Volksba nk Pfullendorf 1280 • Bezirkssporkasse Pfullendorf 1219 • Bank für Gemeinwirtschaft AG. Fr iedrichshafen 710 18 
Postscheckkonto Korlsruho 607 48 
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A R N 0 H A R T M A N N N G., ARC HI TEKT 

ARCH I TEKTUR· UND INGEN I EURBÜRO 7798 PFULLENDORF RUF 356 

- 2 -

II. Art des Baugebietes und Bauweise 

Städtebauliche Maßnahmen: 

Das Teilgebiet I ist ein zum großen Teil bereits 
fertigges t e lltes Wohngebiet (Na tosiedlung für 
u.s. Ausbilder). 

Die Teilgebiete II - IV s ind bisher landwirt
schaftlich genutzte Flächen. 

Die geplante Nutzung im Teilgebiet II soll ein 
"Kleinsiedlungsgebiet" lt. BauNVO § 2 und in 
den Teilgebieten I,III und IV "reine Wohngebiete " 
lt. BauNVO § 3 sein. 

Der Bebauungspl a n "Roßlauf" sieht im Einzelnen 
vor: 

Im Teilgebiet I: 16 zweigeschossige Ein- und 
Zweifamilie nhä user (13 davon fertiggestellt) 

GRZ 0 ,4, GFZ 0,7 lt. BauNVO § 17/1 

Im Teilgebiet II: 12 Kl eins i edlereinheiten in 
Doppelhä usern zusammengefaßt, eingeschossig mit 
paarweise zusammengefaßten Nebengebäuden. 

GRZ 0,2, GFZ 0,2 lt. BauNVO § 17/1 

Im Teilgebiet III: 8 viergeschossige Mehrfamilien
häuser mit i ns gesamt 64 Wohneinhe iten , in Blöcken 
zu zwei Hauseinheiten zusammengefaßt. 

GRZ 0,3, GFZ 1,0 lt. BauNVO § 17/1 

sowie 11 Einfamilienhäuser, freistehend a l s 
Hangbebauung . 
GRZ 0,4, GFZ 0,4 lt. BauNVO § 17/1 

Im Teilgebiet IV: 28 Einfami lienh ä user , elnge
schossi g , a l s Wi nke ltypen in Kette n von 2 - 6 
Hauseinheiten. (Verdichte t er Flachbau) 

GRZ 0,4, GFZ 0,4 lt. BauNVO § 17/1 

Die Verkehrs a nb indung erfolgt im Nor den und 
Os ten des Gebietes . 

Bankkonten' Volksbank Pfullendorl 1280 Bczlrksspa rkosso Pfullendorl 1219 . Dank lur Gemeinwirtschaft AG. Friedrid•shafen 71010 
Postscheckkonto Ka rlsruho 607 48 
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A R N 0 H A R T M A N N N G. I A R C H T E K T 

ARCH I TEKTUR· UND IN GEN I E U R BÜ RO 7798 P FU L LE N DORF R U F 356 
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Maßnahmen zur Ordnung der Bebauung: 

Die Angaben über die Geschoßzahlen, Haus- bzw. 
Firstrichtungen und Dachneigungen in den einzelnen 
Teilgebieten sind aus dem Gestaltungsplan bzw. 
aus der Erläuterung des Gestaltungsplanes er
s ichtlich. 

Die Garage n sind, mit Ausnahme im Gebiet II 
(Kleinsiedler) zu Sammelgaragen an den Er
schließungsstraßen zusammengefaßt. 

Allen Einfamilienhauseinheiten ist je elne Garage 
zugeordnet. 

Den 64 Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser sind 
58 Garagen "'-J 1 Garage/WE. zugeordnet. 

Die Mehrfamilienhäuser im Teilgebiet III und alle 
Einfamilienkettenhäuser im Teilgebiet IV werden 
durch im Notfall befahrbare We ge erschlossen. 

Im Kern des Teilgebietes IV ist ein Kinderspiel
platz vorgesehen. 

Die Planung sieht Abgrenzungen der einzelnen 
Grundstü cke untereinander und gegen die Verkehrs
flächen mit niedrigen , schnellwachsenden Stauden 
vor. 

Draht- oder Lattenzäune sollen nicht gestattet 
werden. 

Maßnahmen zur Bodenordnung: 

Zum Teilgebiet I: Dieses Teilgebiet ist größtenteils 
bereits erstellt und für den Rest der Bebauung 
wird freier Grundstückserwerb vorgesehen . 

Zum Teilgebiet II: Hier sind bodenordnende Maß
nahmen nicht vorgesehen, da sich das Gebiet im 
städtischen Besitz befindet . 

Zum Teilgebi~t III: Es werden keine bodenordnende 
Maßnahmen erforderlich. Die Einzelgrundstücke 
müssen vom derzeitigen Besitzer erworben werden. 

Zum Teilgebiet IV: Auf Grund der Vielzahl der 
jetzigen Grundstücksbesitzer des Teilgebietes IV 
wird entweder ein Messbriefverfahren oder eine 
Te ilumle gung notwe ndi g s ein. 
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III. Überschl~gliche Kosten 

Geferti gt: 

Die für die Stadt Pfullendorf anfallenden, über
schlagliehen Kosten lt. § 9 Abs. 6 BBauG belaufen 
sich a uf: 

Straßen und Gehwege: 

Wasserzuleitung und 
Abwasserkanalisation: 

Elektroverkabe lung 
und Anschlüsse: 

Straßenbeleuchtung 
einschl. Kabel: 

Gesamt: 

262.000,-- DM 

96.000,-- " 

48. 000,-- " 

34,000,-- II 

440.000,-- DM 

Lt. § 123 Abs. 3 BBauG kann die Gemeinde die 
Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten über
tragen. 

Pfullendorf, den 17. Mr.::. ':SGl> 1964 

Der Bürgermeister 

lng. Arno Hartmann 
Architekt 

A PfUL~ENDORF/Bd. 

rl.Ju.cL..r~ 

Bankkonten: Volksbank Pfullendorf 1280 · Bezirkssparkasse Pfullendorf 1219 · Bank für Gemeinwirtschaft AG. Friedrichshofen 71018 
Postscheckkonto Korlsruho 607 48 


